
Rechnungsprüfungsausschuß zu bilden. In kleineren Gemein
den können diese Aufgaben des Finanzausschusses vom Haupt
ausschuß mit wahrgenommen werden.

Die Ausschüsse werden künftig nicht allein nur beratend wir
ken. Gemäß den gesetzlichen und satzungsgemäßen Festlegun
gen können sie auch beschließen. In den Händen der Gemeinde
vertreter liegt es, weitere ständige oder zeitweilige Ausschüsse 
entsprechend den örtlichen Gegebenheiten und Erfordernissen 
zu bilden. Es entspricht unserem Demokratieverständnis, daß 
bei der Bildung der Ausschüsse die in den kommunalen Parla
menten vertretenen Parteien und politischen Gruppierungen 
entsprechend ihren Sitzanteilen berücksichtigt werden sollen. 
Die Regelungen für die Gemeindevertretungen gelten analog 
für die Kreistage.

4. Der Gesetzentwurf hebt die hohe Verantwortung des Bür
germeisters für die gedeihliche Entwicklung der Gemeinde und 
das Wohl ihrer Einwohner hervor. Er hat die Beschlüsse der Ge
meindevertretung vorzubereiten und deren Durchführung zu 
gewährleisten. Gegenüber der Gemeindevertretung ist er re
chenschaftspflichtig. Als Repräsentant der Gemeinde steht der 
Bürgermeister an der Spitze der Gemeindeverwaltung und ist 
mit entsprechenden Befugnissen ausgestattet. Diese Stellung 
des Bürgermeisters entspricht auch den Erfahrungen vieler 
Länder der Bundesrepublik Deutschland und findet zunehmend 
generelle Anerkennung. Im Ergebnis der Kommunalwahlen 
werden in diesen Tagen die Bürgermeister von der Gemeinde
vertretung für die Dauer einer Wahlperiode gewählt. Künftig 
sollte jedoch eine Direktwahl durch die Bürger der Gemeinde er
folgen, und die Amtszeit des Bürgermeisters sollte im Interesse 
von Kontinuität und Stabilität der Gemeinde auf sechs bis acht 
Jahre erweitert werden. Die Direktwahl wäre meines Erachtens 
ein weiterer bedeutsamer Schritt, um kommunale basisdemo
kratische Formen auszugestalten.

5. Kommunale Selbstverwaltung ist ohne breite, unmittelbare 
Bürgerbeteiligung nicht möglich. Der vorliegende Gesetzent
wurf enthält deshalb Regelungen, die dem Bürger-Antrag, dem 
Bürger-Entscheid und dem Bürger-Begehren sowie den Bürger
komitees und Bürgerinitiativen namentlich in Siedlungen und 
Ortsteilen ein entsprechendes Gewicht verleihen.

6. Von grundlegender Bedeutung für den Übergang zur kom
munalen Selbstverwaltung ist eine leistungsfähige und gut orga
nisierte Gemeinde- und Kreisverwaltung. Der Gesetzentwurf 
sieht die Wahl von Beigeordneten vor, denen die Leitung von De
zernaten und Ämtern übertragen wird. Örtliche Räte als exekuti
ve Organe soll es künftig nicht mehr geben. Der Bürgermeister 
ist jedoch verpflichtet, mit den Beigeordneten regelmäßige Be
ratungen durchzuführen, um die anstehenden kommunalen An
gelegenheiten kollektiv zu erörtern und eine einheitliche Ver
waltungsführung zu gewährleisten.

Es entspricht den Grundsätzen der kommunalen Selbstver
waltung, daß die Gemeinden im Rahmen der Gesetze für die Or
ganisation ihrer Gemeindeverwaltung selbst verantwortlich 
sind und über die zu schaffende Organisationsstruktur ohne Re
glementierung von oben zu befinden haben.

Von der Regierungskommission zur Durchführung der Ver
waltungsreformen wurden dazu im April Rahmenorientierun
gen für den Aufbau der Gemeinde- und Kreisverwaltungen an al
le Bürgermeister und Kreisratsvorsitzenden übergeben. Unter 
Beachtung der Prinzipien und Normen des heute vorliegenden 
Gesetzentwurfes sollen sie auch weiterhin als Entscheidungshil
fe genutzt werden. Bei der Organisierung der Gemeinde- und 
Kreisverwaltungen sollte auch an Bewährtes angeknüpft wer
den. Das betrifft z. B. die Tätigkeit von Schulräten und Kreisärz
ten, denen künftig die Leitung von Dezernaten bzw. Ämtern ob
liegen kann.

Die zuständigen Fachminister sind aufgerufen, durch Emp
fehlung und Beratung zum Aufbau leistungsfähiger Verwal
tungsstrukturen beizutragen. Die Funktion der Obersten 
Rechtsaufsichtsbehörde sollte, so wie vorgeschlagen, vom Mini
ster für Regionale und Kommunale Angelegenheiten wahrge
nommen werden. Das kann nur im Zusammenwirken mit dem

Minister des Innern geschehen. Entsprechend wäre der vorlie
gende Entwurf im § 62 Abs. 3 bis zur 2.Lesung zu ergänzen. Die 
Abgrenzung der Aufgaben und Befugnisse beider Ministerien 
ist durch den Ministerrat vorzunehmen.

Verehrte Abgeordnete! Neben den rechtlichen Garantien 
kommunaler Selbstverwaltung sind materielle und finanzielle 
Garantien unumgänglich. Dazu gehört die Verantwortung der 
Kommunen für ihre Finanzen ebenso wie die Wiederherstellung 
ihrer Eigentümerrechte und die wirtschaftliche Betätigung und 
Beteiligung. In erster Linie geht es darum, Wirtschafts- und Ge
werbeförderung zu betreiben und günstige Bedingungen für die 
Ansiedlung von Klein- und mittelständischen Betrieben zu 
schaffen. Diese Fragen nehmen zu Recht einen breiten Raum in 
der Kommunalverfassung ein. Sie müssen in kurzer Frist durch 
weitere gesetzliche Regelungen praktisch wirksam gemacht 
werden. Ihr Anliegen muß es sein, zur Dezentralisierung des 

. Staatshaushalts und zur marktwirtschaftlichen Entwicklung in 
den Kommunen beizutragen. Dazu gehört unter anderem ein 
Gesetz über die Haushaltsordnung der DDR, das die Selbstän
digkeit und Eigenverantwortlichkeit der Republik und der Län
der für ihre Haushaltswirtschaft regelt.

Dazu gehören weiter die Grundsätze über die Verteilung der 
Steuern sowie ein Gesetz über den Finanzausgleich zwischen 
der Republik und den Ländern. Noch im Mai werden dement
sprechende Musterentwürfe, die das Ministerium der Finanzen 
erarbeitet hat, allen Städten und Gemeinden zur Verfügung st 
hen. Ohne einen Übergangszeitraum wird es nicht gehen, vt-^ 
manches z. B. auf dem Gebiet der Steuern bereits wirkt, anderes 
aber noch zu regeln ist. Es wird auch notwendig sein, bestimmte 
Grundsätze, die der Beschlußfassung der künftigen Landtage 
bedürfen, aber noch nicht beschlossen werden können, bereits 
jetzt als vorläufige Arbeitsgrundlage zu nutzen. Ich denke hier 
z. B. an die Musterentwürfe der Gemeindehaushaltsordnungen, 
die bei der Ausarbeitung der Haushaltsansätze für 1991 ange
wendet werden müssen.

Sehr verehrte Abgeordnete! Mit der vorliegenden Kommunal
verfassung werden Regeln geschaffen, die Auswirkungen auf 
fast alle gesellschaftlichen Bereiche haben. Reglementierende 
Vorschriften auf verschiedenen Gebieten, z. B. bei Investitions
und Standortentscheidungen, sind grundlegend zu verändern. . 
Neue, flankierende Rechtsvorschriften sind nötig. Das Gesetz 
über die örtlichen Volksvertretungen vom 4. Juli 1985 sollte au
ßer Kraft gesetzt werden.

Für besonders dringlich hält die Regierung, die kommunale 
Selbstverwaltung in geeigneter Weise verfassungsrechtlich zu 
verankern und entgegenstehende Festlegungen der Verfassung 
zu ändern. Da die Arbeiten an einer vorläufigen grundgesetz''
chen Regelung keine zeitgleiche Entscheidung mit einer bea__________ __
sichtigten 2. Lesung zur Kommunalverfassung im Parlament er
kennen lassen, würde die Regierung dazu mit der 2. Lesung 
einen entsprechenden Gesetzesvorschlag einbringen.

Soweit, meine Damen und Herren, zur Begründung der Vorla
ge. Ich bedanke mich.

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder:

Vielen Dank, Herr Minister. Wir kommen nun zur Aussprache.
Das Präsidium der Volkskammer hat für die 1. Lesung folgende 
Redezeiten für die einzelnen Fraktionen festgelegt, und zwar je 
20 Minuten für die Fraktionen CDU/DA, SPD und PDS, je 15 Mi
nuten für die übrigen Fraktionen. Die Reihenfolge der Redner 
richtet sich nach der zahlenmäßigen Stärke der Fraktionen. Eini
ge Fraktionen haben von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, 
zwei Redner zu benennen. Ich würde Vorschlägen, wir verfahren 
in folgender Reihenfolge: Es spricht jeweils der ejste Redner 
entsprechend der zahlenmäßigen Stärke der Fraktionen, im An
schluß daran für die drei Fraktionen, die zwei Redner benannt 
haben, wieder entsprechend der zahlenmäßigen Stärke der zwei
te Redner.

Es beginnt die Fraktion der CDU/DA. Es spricht der Abgeord
nete Thees.
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